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anderen Nachteile zuzufügen, vernichtet, beschädigt 
oder unterdrückt, oder

2. einen Grenzstein oder ein anderes zur Bezeichnung 
einer Grenze oder eines Wasserstandes bestimmtes 
Merkmal in der Absicht, einem anderen Nachteil zu
zufügen, wegnimmt, vernichtet, unkenntlich macht, 
verrückt oder fälschlich setzt.
(2) Der Versuch ist strafbar.

Wertzeichenfälschung 

§ 275
Mit Gefängnis nicht unter drei Monaten wird bestraft,

wer
1. wissentlich von falschem oder gefälschtem Stempel

papier, von falschen oder gefälschten Stempelmar
ken, Stempelblanketten, Stempelabdrücken, Post
oder Telegraphen-Freimarken oder gestempelten 
Briefkuverts Gebrauch macht,

2. unechtes Stempelpapier, unechte Stempelmarken, 
Stempelblankette oder Stempelabdrücke für Spiel
karten, Pässe oder sonstige Drucksachen oder Schrift
stücke, ingleichen wer unechte Post- oder Telegra
phen-Freimarken oder gestempelte Briefkuverts in 
der Absicht anfertigt, sie als echt zu verwenden, oder

3. echtes Stempelpapier, echte Stempelmarken, Stem- 
pelblankette, Stempelabdrücke, Post- oder Telegra
phen-Freimarken oder gestempelte Briefkuverts in 
der Absicht verfälscht, sie zu einem höheren Werte 
zu verwenden.
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